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Informationsschreiben zur Verlängerung der Übergangsregeln in § 141 und § 142 
SGB XII und den Änderungen bei den Mehrbedarfen nach § 30 SGB XII im RBEG 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der am 6. November 2020 im Bundestag verabschiedete Entwurf des „Gesetzes zur Er-

mittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch so-

wie weiterer Gesetze“ enthält neben der Neuermittlung der Regelbedarfe weitere Rege-

lungen mit Auswirkungen auf die Umsetzung der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung. Die Regelungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft. Zur Umsetzung die-

ser Regelung möchte das BMAS nachfolgende Hinweise geben: 

1 Verlängerung der Übergangsregeln in § 141 und § 142 SGB XII aufgrund der Co-

vid-19 Pandemie 

Mit dem Gesetzentwurf wird die Geltungsdauer der Regelungen in § 141 Abs. 1 bis 4 und 

§ 142 Abs. 1 SGB XII bis einschließlich 31. März 2021 verlängert. Die Regelung in § 141 

Abs. 5 SGB XII, die bereits im August 2020 ausgelaufen ist, wird aufgehoben. Mit der Auf-

hebung stellt der Gesetzgeber klar, dass die in § 141 Abs. 5 SGB XII enthaltene befristete 

Übergangsregelung zur Weiterbewilligung von Leistungen für am 31. August 2020 en-

dende Bewilligungszeiträume aus seiner Sicht zwischenzeitlich obsolet geworden ist.  
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Seite  2 von 4 Eine Änderung ergibt sich durch die Neufassung der pauschalierten Bewilligung für den 

Mehrbedarf für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Werkstätten für behinderte 

Menschen (WfbM) in § 142 Abs. 2 SGB XII. Danach wird der für Februar 2020 bewilligte 

Mehrbedarf zunächst in unveränderter Höhe für alle weiteren Monate des Jahres 2020 

anerkannt (§ 142 Absatz 2 Satz 1 SGB XII). Für das Jahr 2021 bestimmt die Übergangs-

vorschrift jedoch, dass analog zur Anpassung der Höhe der anzuerkennenden Mehrauf-

wendungen je Arbeitstag in § 42b Abs. 2 S. 3 SGB XII auch eine Anpassung des pau-

schalierten Betrages erfolgen muss (§ 142 Absatz 2 Satz 2 SGB XII). Die Mehraufwen-

dungen je Arbeitstag betragen im Jahr 2021 wegen der Änderung der Sozialversiche-

rungsentgeltverordnung 3,47 EUR. Diese Anpassung ist auch bei der pauschalierten Be-

rechnung des Mehrbedarfes nach § 142 Abs. 2 SGB XII zu berücksichtigen. Im Rahmen 

der Berechnung ist weiterhin auf die der Anerkennung des Mehrbedarfes im Februar 2020 

zugrundeliegenden Anzahl von monatlichen Arbeitstagen abzustellen. Für jeden Arbeits-

tag sind 3,47 EUR für 2021 (statt 3,40 EUR in 2020) als Mehraufwendungen zu berück-

sichtigen. 

Beispiel:  

Für den Februar 2020 wurde (unter Anwendung des Rundschreibens zum Mehr-

bedarf bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung vom 28. Oktober 2019) eine 

Anzahl von 19 Arbeitstagen zugrunde gelegt. Der anzuerkennende Mehrbedarf 

für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung betrug somit für Februar 2020 

64,60 EUR. Für das Jahr 2020 ist deshalb ein Mehrbedarf in gleicher Höhe für 

jeden Monat entsprechend der Übergangsvorschrift zu § 142 Abs. 2 SGB XII an-

zuerkennen.   

Nach § 142 Abs. 2 SGB XII n.F. ist für die Monate ab Januar 2021 die Höhe des 

anzuerkennenden Mehrbedarfes anzupassen. Es ist weiterhin von 19 Arbeitsta-

gen auszugehen. Bei einem Mehrbedarf von 3,47 EUR pro Mittagessen beträgt 

die Höhe des anzuerkennenden Mehrbedarfes nunmehr 65,93 EUR. 

Die Regelungen in den § 141 Absatz 1 bis 4 SGB XII und § 142 SGB XII bleiben inhaltlich 

im Übrigen unverändert. Insofern gelten die Hinweise aus dem Schreiben vom 31. März 

2020 zu § 141 SGB XII und zu § 142 SGB XII vom 27. Mai 2020 unverändert weiter. 

2 Änderungen bei den Mehrbedarfen in § 30 SGB XII 

Das RBEG enthält zudem vier Änderungen zu den Mehrbedarfen in § 30 SGB XII: 

• Der Mehrbedarf für werdende Mütter nach § 30 Abs. 2 SGB XII ist zukünftig nicht 

mehr bis zum Entbindungstermin, sondern bis zum Endes des Monats, in den der 

Entbindungstermin fällt, anzuerkennen. Damit sollen zur Entlastung der Verwal-



 

 

Seite  3 von 4 tung und der leistungsberechtigten Personen Überzahlungen oder Nachzahlun-

gen, die bislang daraus resultieren, dass der tatsächliche Entbindungstermin nicht 

auf den Tag genau im Voraus bestimmt werden kann, vermieden werden. 

• Die Formulierung des ernährungsbedingten Mehrbedarfes nach § 30 Abs. 5 

SGB XII wurde überarbeitet, um die Formulierung zu modernisieren und zu präzi-

sieren. Jedoch soll keine wesentliche Änderung der materiellen Rechtslage oder 

des bisherigen Vollzuges erfolgen. Mit der Neuregelung in § 30 Abs. 5 Satz 2 wird 

eine Auslegungsfrage geklärt. Sie stellt klar, dass Aufwendungen für „Produkte zur 

erhöhten Versorgung des Stoffwechsels mit bestimmten Nähr- oder Wirkstoffen“ 

bei der Berechnung des Mehrbedarfes zu berücksichtigen sind, soweit für diese 

Aufwendungen aus medizinischen Gründen erforderlich sind und kein vorrangiger 

Anspruch insbesondere gegen die Krankenversicherung auf Übernahme der Auf-

wendungen besteht. Produkte zur erhöhten Versorgung des Stoffwechsels mit be-

stimmten Nähr- oder Wirkstoffen können dabei insbesondere aus medizinischen 

Gründen erforderliche Nahrungsergänzungsmittel und Andickungsmittel sein.   

• Die Neuregelung in § 30 Absatz 5 S. 3 und S. 4 schreibt lediglich die bisherige 

Praxis fest, dass der Mehrbedarf anhand aktueller medizinischer und ernährungs-

wissenschaftlicher Erkenntnisse anzuerkennen ist. Entsprechende Erkenntnisse 

sind insbesondere in die aktuellen Empfehlungen des Deutschen Vereins zum er-

nährungsbedingten Mehrbedarf eingeflossen, so dass die Anwendung dieser 

Empfehlungen (in aktueller Fassung) weiterhin befürwortet wird. Weil sich die 

Mehrausgaben nicht für alle Fallkonstellationen abstrakt bestimmen lassen, be-

steht die Möglichkeit der abweichenden Festsetzung im konkreten Einzelfall. 

• Die Änderung des Mehrbedarfes für dezentrale Warmwassererzeugung betrifft nur 

die Feststellung eines von der regelhaften Höhe nach § 30 Abs. 5 S.2 SGB XII ab-

weichenden Bedarfes nach § 30 Abs. 5 S.3 SGB XII. Ein solcher ist zukünftig nur 

noch anzuerkennen, soweit die Kosten für die dezentrale Warmwassererzeugung 

höher sind als die regelhafte Höhe des Mehrbedarfes. Der entsprechende Ver-

brauch muss zudem durch einen Strom- oder Gaszähler, der nur den für die Er-

zeugung von Warmwasser erforderlichen Verbrauch misst, nachgewiesen sein. 

Die bisher vorgesehene abweichende Festsetzung des Mehrbedarfes, wenn 

Warmwasser sowohl dezentral erzeugt als auch über eine zentrale Versorgung 

über die Heizungsanlage bereitgestellt wird, entfällt mit dem Inkrafttreten der Neu-

regelung. 



 

 

Seite  4 von 4  Neu eingeführt wird ein Mehrbedarf für Schulbücher. Wegen der fehlenden prakti-

schen Relevanz dieses Mehrbedarfs in der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung wird hierzu auf Ausführungen verzichtet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Marie-Luise Wallmann 
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